


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 441 VEP 
- Reuschenberg, Saunaanlage im Südpark - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 02.01.2006 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO „Saunaanlage" 

Das Sondergebiet dient der Einrichtung einer Saunaanlage. 
Zulässig sind in der Teilfläche a: 
- Saunaanlagen einschließlich der Ruhe- und Erholungseinrichtungen 
- Bade-. Sanitäre- und Umkleideanlagen 
- Fitness- und Wellness-Einrichtungen 
- Saunashop mit höchstens 50 m2 Verkaufsfläche im Zusammenhang mit der Saunaanlage 
- Technische Anlagen im Zusammenhang mit der Saunaanlage 
- Verwaltung und Personaleinrichtungen im Zusammenhang mit der Saunaanlage 
- Gastronomie sowie Außengastronomie mit insgesamt maximal 250 m2 Grundfläche im Zusammen-

hang mit der Saunaanlage 

Zulässig sind in der Teilfläche b: 
- Sauna- und Ruhehäuser, Gerätehäuser, Toilettenanlagen, Wasserbecken und Terrassen 

Zulässig sind in der Teilfläche c: 
- Stellplätze, Fahrradabstellanlagen und Zufahrten sowie Lärmschutzanlagen 

2. Private Grünfläche „Saunaanlage" gemäß § 9 (1) Nr. 15 

Innerhalb der privaten Grünfläche sind nur Wege und Plätze, Spiel- und Sportgeräte, Sitzgruppen 
oder Wind-, Sicht und Sonnenschutzanlagen zulässig. 

3. Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 9 (1) Nr. i.V.m. § 16 (3) BauNVO 

Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch untergeordnete Dachaufbau-
ten (Konstruktionselemente, haustechnische Anlagen und Glasaufbauten) bis zu 2,0 m ist auf maximal 
20% der Grundfläche der jeweiligen Gebäude zulässig. 

4. Beseitigung der Niederschlagswässer gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Die Niederschlagswässer der Dachflächen sind auf dem Grundstück zu versickern bzw. in den See 
einzuleiten. Die Stellplätze und deren Zufahrt sind mit versickerungsfähigen Oberflächen zu gestalten, 
alternativ sind die Niederschlagswässer der Stellplätze und Zufahrten auf dem Grundstück über z.B. 
Mulden/Rigolen zu versickern. 

5. Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gem. § 9 (1) 
Nr. 24 BauGB 

Entlang der im Plan mit ^^^^^ bezeichneten Baulinie ist nach Beseitigung des vorhandenen Gebäudes 
eine Lärmschutzwand oder eine als Lärmschutzwand ausgebildete Gebäudewand mit einem Schall-
dämmmaß von min. 25 dB(A) bis zu einer Höhe von 44,5 m ü. NN anzulegen. Mögliche haustechni-
sche Geräte einschließlich Beschallungsanlagen sind in ihrer nach außen abgestrahlten Schalleistung 
so zu begrenzen, dass die zusammen mit den in der schalltechnischen Untersuchung zum Vorhaben 
ermittelten Beurteilungspegel zu keiner Überschreitung der Immissionsrichtwerte führen. 



An den im Plan mit xxxxxxxxx bezeichneten Stellen des Vorhabens darf ein Schallleistungspegel von 
67 dB(A) in der Nacht (lauteste Nachtstunde) nicht überschritten werden. 
Als Ausnahme können höhere Schallleistungspegel zulässig sein, wenn im Rahmen der Genehmi-
gungsplanung nachgewiesen wird, dass in der Summe mit dem Parkplatzverkehr und den Freiflä-
chennutzungen die Anforderungen der TA-Lärm bzw. des Freizeitlärmerlasses NRW eingehalten 
werden. 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Maßnahme (10.3): Gehölzpflanzung 
Auf der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Wiesenfläche im westlichen Grundstücksteil ist eine 
Pflanzung aus bodenständigen Gehölzen anzulegen. Als Gehölzarten sind zu verwenden: z. B. „Feld-
ahorn, Hainbuche als Solitärgehölze, Mindestqualität 150 - 200 cm hoch, mind. 1 Gehölz je 150 m²; 
Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Stechpalme, Liguster, Schneeball " als verpflanzte 
Sträucher, Mindestqualität 80 - 120 cm, mind. je 1 Gehölz je 2 m². Die Pflanzungen sind dauerhaft zu 
unterhalten. 

Maßnahme (10.2): Waldsaum 
Auf der gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Fläche ist ein Waldsaum aus Sträuchern und 
kleinkronigen Bäumen wie z.B.: Feldahorn, Hainbuche anzulegen. Die Pflanzungen innerhalb der 
Abstandsfläche zu Bauwerken ist durch pflegende Maßnahmen (z. B. "Auf den Stock setzen") dauer-
haft niedrig zu halten. Die Höhe soll 10 m nicht überschreiten, starkstämmige Großbäume sind zu 
verhindern. Die standsichere Durchwurzelung der Böschung ist zu gewährleisten. Die Pflanzungen 
sind dauerhaft zu unterhalten. 

Maßnahme (10.4): Aufforstung 
Im o.g. Bereich ist ein Buchen-Eichenwald anzulegen. 

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a 
BauGB 

Begrünung der Stellplätze 
In der festgesetzten Fläche für Stellplätze sind in Summe mindestens 9 großkronige Laubbäume 1. 
Ordnung (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang min. 18 - 20 cm) in einer mindestens 4 m² großen 
Baumscheibe bzw. einem Pflanzbeet zu pflanzen. Auszuwählen sind standortgerechte Arten, wie z.B. 
Esche, Amberbaum oder Stieleiche. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. 

8. Hinweise 

Empfehlungen des staatlichen Kampfmittelräumdienstes (Bezirksregierung Düsseldorf) 
Vor Durchführung evtl. erforderlicher größerer Bohrungen sind Probebohrungen (70 bis 120 mm 
Durchmesser im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren 
zu versehen und mit ferromagnetischen Sonden zu überprüfen sind. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit 
Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand 
gestoßen wird. In diesem Fall ist umgehend der staatliche Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen. 
Sollten die v. g. Arbeiten durchgeführt werden, ist dem Kampfmittelräumdienst ein Bohrplan zur Verfü-
gung zu stellen. Baugeländeteilflächen, auf der im 2. Weltkrieg Militäreinrichtungen (Flakstellung, 
Schützengräben usw.) vorhanden waren und die vermuteten Bombenblindgängereinschlagstellen, 
sind mit ferromagnetischen Sonden zu untersuchen. 




